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Einleitung

Das in juristischer Forschung bestehende Bild der zivilrechtlichen Behandlung
von Tieren1, insbesondere für den Zeitraum von Inkrafttreten des Gesetzes zur
Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht2 im Jahr 1990 bis
zum heutigen Tag, ist noch in vielerlei Hinsicht unterbelichtet. Schon an einer breit
angelegten, das heißt nicht nur punktuellen, sondern das Zivilrecht umfassender
umspannenden Darstellung und Analyse von Rechtsprechung und Schrifttum zu
Tier-Rechtsfällen und -fragen fehlt es. Auf die Frage, durch welche übergreifenden
Besonderheiten sich eine Anwendung des Zivilrechts auf Tiere auszeichnet, und auf
welchen Wertungen diese beruhen, gibt die Rechtswissenschaft bisher keine Ant-
wort. Die vorliegende Arbeit geht dieser Forschungslücke nach und zielt darauf ab,
die Konturen der zivilrechtlichen Behandlung vonTieren im geltenden Recht anhand
einer in dem Umfange bislang nicht vorzufindenden Rechtsprechungs- und Litera-
tur-Auswertung und -Bewertung – einschließlich rechtsvergleichender Seitenbli-
cke – zu schärfen und auf diese Weise das auf Tiere bezogene Zivil- und Zivilpro-
zessrecht klarer sichtbar zu machen, zu ordnen und insgesamt auf eine neue Be-
trachtungsebene zu heben. Als übergreifendem Erklärungsansatz folgt sie dabei der
Hypothese, dass sich tierspezifische Besonderheiten vielfach auf zwei – bisher kaum
offengelegte und nicht konsequent unterschiedene – Schutzgüter zurückführen
lassen: einerseits ein im Zivilrecht Platz greifender Schutz des Tieres, andererseits
der Schutz des emotional begründeten besonderen immateriellen Interesses eines
Menschen an einem Tier.

I. Rechtswissenschaftliche Forschung
zur Behandlung von Tieren im Recht

Es gibt ein vergleichsweise nicht sehr breites3 rechtswissenschaftliches Schrift-
tum, das sich mit der rechtlichen Behandlung von Tieren befasst. Leichte Kon-
junkturbewegungen gingen dabei wohl jeweils von den auf diesem Gebiet erfolgten
gesetzgeberischen Aktivitäten aus, die naturgemäß eine gewisse Aufmerksamkeit

1 Was „Tiere“ sind, lässt sich in Anknüpfung an das in der biologischen Systematik be-
stehende gleichnamige Organismenreich bestimmen, vgl. Lorz/Metzger Einf. Rn. 1 ff. (6. Aufl.
2008).

2 BGBl. I 1990, S. 1762.
3 Raspé (S. 17) spricht von „Schattendasein“ des Tier(schutz)rechts in der Rechtswissen-

schaft; nach Michel/Kühne/Hänni, S. V steht die „Beschäftigung der Rechtswissenschaft mit
dem ,Tierrecht‘ […] in Europa noch am Anfang“.



des Schrifttums stimulieren. Zu den – in der Zahl eher wenigen – substantielleren
Gesetzesänderungen zählen vor allem die Ablösung des Reichstierschutzgesetzes
von 19334 durch das Bundesdeutsche Tierschutzgesetz vom 24.7.19725, dessen
umfassende Überarbeitung im Jahr 19866, der Erlass des Gesetzes zur Verbesserung
der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht vom 20. August 19907 und die
Einfügung des Staatsziels Tierschutz in das deutsche Grundgesetz8 im Jahr 2002. Um
das sich bietende Spektrum der rechtswissenschaftlichen Literatur zu ordnen, kann
man die neueren, seit Anfang der 1990er-Jahre erschienenen Werke für die Zwecke
dieser Arbeit in etwa drei Gruppen untergliedern.

Ein großer Teil lässt sich einem Zweig zuschlagen, der mit „Tierschutzrecht im
engeren Sinne“ überschrieben werden kann. Diesen tierschutzrechtlichen Zweig des
Schrifttums bilden Werke, die fokussiert das (eher öffentlich-rechtliche) genuine
Tierschutzrecht – heute im Wesentlichen in Gestalt des Tierschutzgesetzes (Tier-
SchG) einschließlich der dazu erlassenen Verordnungen9 sowie einigen unions-
rechtlichen Vorgaben10 – beleuchten, entweder umfassend-systematisch und kom-
mentarförmig durch Erläuterungen zu den Vorschriften des tierschutzrechtlichen
Normbestands11 oder konzentriert auf – vor allem verfassungsrechtlich, strafrecht-
lich oder rechtshistorisch geprägte – Einzelfragen12.

4 Zu Inhalt und Entstehungsgeschichte des Reichstierschutzgesetzes siehe eingehend Han,
S. 207 ff.; zum propagandistischen Hintergrund auch von Harbou, in: Michel/Kühne/Hänni,
S. 571, 574 ff.; Jütte, Berichte des Institutes für Didaktik der Biologie, Suppl. 2 (2002), S. 167,
170; Dirscherl, S. 80 f., 200 f.

5 BGBl. I 1972, S. 1277 ff.
6 Erstes Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes vom 12.08.1986 (BGBl. I 1986,

S. 1309).
7 Siehe Fn. 2.
8 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Staatsziel Tierschutz) vom26. Juli 2002, BGBl.

I 2002, S. 2862.
9 Etwa Tierschutz-Schlachtverordnung vom 20. Dezember 2012, BGBl. I 2012, S. 2982;

Tierschutztransportverordnung vom 11. Februar 2009, BGBl. I 2009, S. 375; Tierschutz-Ver-
suchstierverordnung vom 1. August 2013, BGBl. I 2013, S. 3125, 3126; Tierschutz-Hunde-
verordnung vom 2. Mai 2001, BGBl. I 2001, S. 838; Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung
i. d.F. d. B. vom 22. August 2006, BGBl. I 2006, S. 2043.

10 Etwa RL 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz landwirtschaftlicher
Nutztiere, ABl. Nr. L 221 v. 08.08.1998, S. 23; RL 2007/43/EG des Rates vom 28. Juni 2007
mitMindestvorschriften zum Schutz vonMasthühnern, ABl. Nr. L 182 v. 12.07.2007, S. 19 ff.;
RL 2008/120/EG des Rates vom 18. Dezember 2008 über Mindestanforderungen für den
Schutz von Schweinen, ABl. Nr. L 47 v. 18.02.2009, S. 5; RL 1999/74/EG des Rates vom
19. Juli 1999 zur Festlegung vonMindestanforderungen zum Schutz von Legehennen, ABl. Nr.
L 203 v. 03.08.1999, S. 53; RL 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere, ABl. Nr.
L 276 v. 20.10.2010, S. 33. Siehe auch Lorz/Metzger Einf. Rn. 81 ff. (6. Aufl. 2008); Caspar,
S. 377 ff.

11 Etwa Lorz/Metzger, Tierschutzgesetz (6. Aufl. 2008);Kluge, Tierschutzgesetz; Pfohl, in:
MüKo zum StGB – Tierschutzgesetz (3. Aufl. 2017); Sack, A 18 (§ 17 TierSchG), B 18 (§ 18
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Breiter und interdisziplinär (vor allem: philosophisch) geprägt ist der Ansatz einer
anderenGruppe vonArbeiten,13 die – imKern beruhend auf einem ethischen Postulat
und teils anhand konkreter Vorschläge – eine tierfreundlichere Rechtslage zum Ziel
haben.

Gemeinsam haben viele dieser zur Behandlung vonTieren imRecht erschienenen
Monographien, dass sieMissstände bei der rechtlichen Behandlung vonTieren sowie
die de lege lata vorgefundene Situation als unbefriedigend beklagen und der Frage
nachgehen, wie die Rechtsstellung von Tieren, auch de lege ferenda, verbessert
werden kann. Markante, freilich von Gegenstimmen14 begleitete Extremposition
dieser Diskussion ist die Forderung nach einer Rechtsposition von Tieren, die sie –
von praktischen Problemen bei der Operationalisierbarkeit abgesehen – zu einem
Rechtssubjektmacht oder einem solchen immerhin annähert.15Diese Forderungwird
typischerweise hergeleitet durch oder jedenfalls umsäumt von einer gesellschafts-,

TierSchG), in: Umweltschutz-Strafrecht (41. EL 2016); Schiwy, Deutsche Tierschutzgesetze,
Bd. 1 (TierSchG) (231. EL Mai 2017); Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz (3. Aufl. 2016).

12 Beispiele:Glock, Das deutsche Tierschutzrecht und das Staatsziel „Tierschutz“ imLichte
des Völkerrechts und des Europarechts (Diss., Leipzig 2003); Schwarz, Das Spannungsver-
hältnis vonReligionsfreiheit undTierschutz amBeispiel des „rituellen Schächtens“ (Gutachten,
2003); Maisack, Zum Begriff des vernünftigen Grundes im Tierschutzrecht (Diss., Hamburg
2006); Fielenbach, Die Notwendigkeit der Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz
(Diss., Köln 2004); Pröbstl, Das Recht der Tierversuche unter Berücksichtigung unions-
rechtlicher Vorgaben (Diss., Göttingen 2015); Ziekow, Tierschutz im Schnittfeld von natio-
nalem und internationalemRecht (Gutachten, 1999);Cirsovius, Die Verwendung von Tieren zu
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